
Annin Höland 
Eine Bewegung sucht ihre Fonn 

Rechtssoziologische Anmerkungen zu 
Entwicklungen innerhalb der »alcernativen 
Ökonomie« 

I . Einlewmg 

Die alternative Ökonomie hat viele Gesichter. aber noch keine form gefunden. 
Vergleicht man das, was in den sclbsrverwalteren Betrieben. aber auch zwischen 

ihnen geschieht, mit der Geformrheir und· Formalisiertheit der sie umgebenden 

Industriegesellschaft, so sticht als ein Merkmal der relative Mangel an Form hervor. 

Gerade bei den Wesensmerkmalen der bestehenden Gesellschafts- und Betriebsver­

fassung haben sich die Aktivisten der alternativen Ökonomie entschlossen, vom 

Formenangebot keinen Gebrauch mehr zu machen : Bei den Hierarchie- und Herr­

schaftsmuseern, beim privamützigen Eigentum, bei dem mit jeweils unterschiedlich 
viel Prestige ausgestatteten Status der Beschäftigten, bei der Arbeitsteilung, beim 

Vorrang der Wenbewerbsorientierung vor der Tugend der K.ooperation, und ähnli­
chem. 

Die Festsre!lung der Formlosigkeit ist in keiner Weise denunziatorisch gemeim . 
Zum einen soll damie nicht verkannt werden, daß es natürlich auch in dieser Kultur 

soziale Ordnung gibt und viele inrem verbindliche Formenmuster für das Verhalten 

und Wirtschaften in sdbsrverwaheten Betrieben und Projekten. Die Kennzeichnung 

als .formlos~ ist eine relative. sie setzt Erscheinungen der alternativen Ökonomie in 

Beziehung zur herrschenden Industriekultur und bezieht nur daraus ihre Aussage­

kraft. 
Zum anderen besteht gerade in der formlosigkeit, genauer; in der Abwendung von 

herrschenden Fonnen das Selbstverständnis und die Anziehungskraft der sich selbst 

helfenden und der sich selbsrverwaltenden Winschaü. Das Prädikat »alternativ« 

verdiene eine solche Ökonomie ja nur, weil und soweie sie sich von der industriellen 

Form der- herkömmlichen Wirtschafr befreir. Auch dieser emanzipatorische 

Gesichtspunkt ist in dem Begriff der Formlosigkeit, so wie er hier verstanden WIrd, 

enthalten . 

Bei rechtsso2iologischer- Betrachtung erweise sich Formlosigkeit aber niche nur als 
ein notwendiges und in(cressances Enewicklungsscadium einer SOZIalen Bewegung, 

sie enthält auch Gefährdungen für die geistige wIe organIsatorische Existenz der 

beteiligten Akteure . Die Form hat, ganz ähnlich wIe die ihr auch lautlich verwandte 

Norm, ambivalente Wirkungen. Sie kann RepreSSion bedeuten, aber auch Entla­

stung bewirken . Sie kann Freiheit verschaffen. aber auch zur. Tyranny of Srruau­
relessness. l werden . Von dieser ZweIdeutigkeit soll hier die Rede sein. Ziel ist dabei 

nicht, das Lasso der Form über ausstelgende und ausbrechende Gruppen der Gesell­
schaft zu werfen. JurIsten neigen dazu, allzu $Iünnlschen sozialen Wandel mit 

raschem Umbau rechtlicher Arrangements wieder einzufangen . Die rechtswissen-
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schaitliche Befassung mit der nichtehelichen LebensgemeinschaJr, mit den Radika­
len im öffentlichen DienS[ oder mit den Grenzen zivilen Ungehorsams sind Beispiele 
für solche, man ist verleitet zu sagen: inSTInktive Reaktionen der Pfleger des Rechts 

auf Ver:inderungen in der privaten und öffenrlichen Kultur der Bundesrepu­
blik. 

Ordnungs- und Rechtspolitik ist hier nicht beabsichtigt. Der Beitrag versteht sich als 
ein ganz vorläufiges Nachdenken über Sinn und Gdahren der Formlosigkeit. Ob 
und zu welchem Zeitpunkt aus diesem Zusrand Folgerungen zu ziehen sind, müssen 
die BeuoHenen, die in selbstl'erwalteten Betrieben Tätigen. selbst entscheiden. 
Außenstehende können hier nur Anregungen geben . Falls sich gute Gründe für die 
Wiedergewinnung von Fonn finden, sollte man allerdings die Chance eigener 
Gestaltung nicht verstreichen lassen. 

Die Ambivalenz von Formlosigkeit soll im folgenden in kurLen Ausführungen zur 
N ocwendigkeit der Formlosigkeit (2.) und zu ihren Folgen (> .) verdeutlicht werden. 
Belege für die Behauptung der Formlosigkeit und für gefährdende Auswirkungen 
will ich dann an den Beispielen des neuen Eigemumsverhältnisses der alternativen 

Ökonomie (4.1.), des StatUS der Tätigen (4 .2.) und der Lösung von Konflikten (4.3.) 
beizubringen versuchen . 
Das Schwergewicht der Betrachtung wird auf den alternativen Unternehmungen im 
wirtSchaftlichen Sinn liegen. Das schließt nicht aus, daß vieles davon auch iur nicht­
wirtSchaftliche Selbsthilfe-Projekte Gültigkeit har. 

1 . FormlOSigkeit tut not. BeIspIele. Gründe und Grenzen 

Wie jede ernstzunehmende soziale Bewegung mußte sich auch die Alrernatlvökono­
mie. die sich bewußt von der industria.listischen Erwerbstätigkelt und allen d;unit 
zusammenh:ingenden Kulturfonnen abgewandc hae , zunächst zur Fonnlosigkeit 
bekennen. Das drücke sich beispielsweise aus im bewußten Verziehe auf klar geglie­
derte Herrschafts- und Veramworclichkeitsstufen , nach denen sich die fonntnsüch­

tige Außenwelt dann auch prompt erkundigt ("Wer ist denn hier der Chef?u). Das 
drückt sich aber auch aus in dem Versuch, hochgradig arbeitsgeteilten Srumpfsinn 

durch ganzheitliche oder zumindest abwechselnde Arbeitszuweisungen (die alte 
Idee des »Flarterns .. von Fourier) zu ersetzen, in luxuriös langen Besprechungen an 
Stelle etwa der klaren Fonn eines -managemem by objecfives u, in der noch zu 

eronernden Autlösung herkömmlicher Eigenrums- und Starusgrenzen oder auch in 
der Ablehnung der Formen des Rechts und der srarr dessen geförderten »Renais­
sance von Treu und Glauben ,,-

Formlosigkeit hat subjektive und objekuve Grunde. In subjektiver Sicht ist sie ein 

notwendiges Stadium in der Abkehr vom Herkömmlichen. Sie ist insofern sowohl 
Bedingung al s auch Ausdruck einer emanzipatorischen Ablosung vOn den herr­
schenden Verhairnissen und der durch sie erzeugten Normalität und Fonnali­
tat. 

Objektiv gesehen druckt formlosigkeit aber auch den bestehenden Mangel an for­
men für neue Lebens- und Arbeitskonzepte aus. Menschen, die ihre Erwerbsarbc:i( 
so gründlich umbauen, wie es in der al!ernati\'en Ökonomie geschieht, finden für 
ihre Entwürfe und ihre neue Praxis zunächst keine angemessene Fonn . Sie geraten in 
ein mehr oder weniger erträgliches Vakuum ~n Formen. Die umgebende Arbeitsge­
sellschaft wurde ja gerade deswegen verlassen, weil sie beispielsw<!lse keine Gestal­
tungsmägliehkeiten für das Bedürfnis nach kollektivem und neutralisiertem E1gen-
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turn kennr. Oder weil das Ausprobieren demokratischer Leitungsmodelle in selbst­
verwalteten Unternehmen In der hartgesottenen industriellen Arbeitsweh bestenfalls 
auf Belustigung, nichl aber auf ein ernsTzunehmendes Fonnenangebot stöße. 
Eine rechtssozIologische BelrachTung der Abkehr von Fonnen und Normen muß 
allerdings die realen Grenzen solcher gegenkulturellen Versuche zur KenntOls neh­
men. Diese Grenzen sind eng gezogen. Auch die alternative Ökonomie ist umstellt 
von Rege!ungsbarrieren aller An . Abgesehen von den allgemeinen rechtlichen Regu­
lierungen der gesellschaftlichen Grundfunktlonen wIe erwa dem SIraßenverkehr, 

den technischen Normen, ohne die kein Gebrauchsgm und keine lechnische Funk­
tion auskommt, oder dem Zuga.ng zu sraadichcn Leisrungen gibl es eine Vielzahl von 
spezifischen RechTsnormen, mil denen SIch auch ,eder selbsrverwalrele Bemeb aus­
einandersetzen muß. Baukooperanven können ein Lied davon singen, welche schIer 
unübersehbare Fülle von Bauordnungsvorschriften, Sicherheits- und Techniknor­
men bei jeder Bauleisrung zu beachten sind.' Jeder noch so autonom geiühne Bio­
Laden muß sich z. B. über die Lebensminel -Kennzeichnungsverordnung fremdbe ­
stimmen Jassen. Auch eine phantasievolle Fahrrad- Kooperative komml nicht ~n den 
sehr derailljenen Vorschriften des § 67 StVZO über "lichttechnische Einrichtungen 
an Fahrrädern- vorbeI . Jedes Vorhaben, eine selbslverwaltele Kneipe oder ein Cafe 
zu eröffnen, sieht sich nach langen, demokratisch-formlosen Diskussionen irgend­
wann rnit den nüchternen Erlaubnls- und Versagungstatbeständen des Gaststätten­
gesetzes samt den ergänzenden Regelungen der Durchführungsverordnungen der 
Länder zu diesem Gesetz konfronnert. 

Dennoch bleibt Raum für den Vef1.ichr auf Formen, insbesondere in der inneren 
Gestaltung des Betriebslebens. Die Frage, die sich d3nn irgendwann stellen wird, ist 
die, wie lange der Verzicht auf Formen aushaltbar und sinnvoll ist. 

J. Notwendige EntWicklungen 211 neuen Formen 

Die rechtssoziologischen und anrnropologischen Prognosen für die Dauerhaftigkeit 
der Formlosigkeil und damit auch der Rechtsfonnlosigkeit sind nicht günstig. Gegen 
sie sprechen theoretische Überlegungen ebenso wie anthropologische Befunde. 
Ganz ähnlich wie die Erwarcungsstrukturen, die sich im menschlichen Miteinander 
herausbilden und zum Teil zu Normen verieStlgen, haben auch gesellschaftliche 
Formen die Funktion , eine nichl bewältigbar komplexe AußenwelI zu ordnen, zu 
reduzieren, Hauptsächliches vom Nebensächlichen zu scheiden und damit Sicher­
heil zu schaffen. Auf diese Weise ermögl ichen Formen Verständigung und Verbind­
lichkeit zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft \Vie auch zwischen Vergan­
genhen und Gegenwart . Das formenlOvenrar einer Gesellschaft ist in gewisser Hin­
SIcht ein zweites, abstrakres Sprachsystem. \VI er seine Daseinsgestalrung mir den 
Formenangebocen in Übereinslimmung hält, wer mit den H.luptmerkmalen der 
GeseJlschaft ~konfonn .. gehl, bleibl mll ihr im Kontakt. Wer grundlegenden For­
men entsagl oder sie auf mcht geduldeIe Weise umgestalter, verliert die gesellschaft­
liche Gunst. Für ihn kehn sich die Beweisbsl um: Der ~Nonkonforme" muß >eine 
Absicht weiterer Gesellschaftszugehörigkei[, im baremfall sogu seine Existenzbe­
rechtigung, unter BeweiS stellen. Diese Beweisführung kann durchaus juristische 

1 V~I. \'{Iolfglng Tuchen. B~u.n 111 Deutschland - (Kkm Tnum, m: Prolektme«e '84. s. ~ 7 f. . G.r~lc.l 
R. Blom<vcr/B>rblr:t T''''l<. D,. ,nd er. B,u.,b<ll. Zur Pr:l.X'S \·on Selbslhilf. und kOOp,·,.tlvcm ß3u.n, 
51UllglTl 1984. s. 4~ i. 

) 
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4 Qualität annehmen. Wer von bestimmten Formenangebolen bzw. den ihnen 
zugrunde liegenden Nonnen abweicht, wef ~deviant. wird und sich an etwas oder 
jemand vergeht, muß sich vor Gericht ver.anlwonen . 

Sehr viel schwieriger ist es dagegen erfahrungsgemäß, denjenigen ein Vergehen und 
damit im Grunde Formlosigkeil nachzuweisen, die zwar rechdiche Normen verlet­
zen, dabei aber die gesellschaftlichen Formen nicht verlassen: Der Hochstapler, der 
Heiratsschwindler oder der Wiruchafrskriminelle mit dem beri.ihmten weißen Kra­
gen sind populäre Beispiele hierfür. An solchen formvollendeten Straftaten wird im 
übrigen :luch der Unterschied zwischen Form und Norm deutlich, der die erstere als 
die umfassende Slrukeur aufweise. 
Folgt man den Überlegungen zur Funkrion der Form, dann liegt der Schluß nahe, 
daß ein formloser oder doch jedenfalls nOn konformer Sektor der Gesellschaft wie 
die altemative Ökonomie sich irgend wann wird auf bestimmte einheitliche Grund­
formen verständigen müssen. Diese Formen müssen keineswegs identisch sein mit 

denen der gesellschaftlichen Umgebung, aber sie müssen sich mit ihnen vereinbaren 
lassen. Dies gilt jedenfalls für winschaftliche Akteure, wie die selbstverwalleten 
Betriebe, die in vielfacher Hinsicht auf Kommunikation mit der Außenwelt ange­
wiesen sind. 

Daneben stellt sich fUr experimentierende Gruppen der Gesellschaft aber auch die 
interne Aufgabe, Erfahrungen in einem bestimmten Lebensalter festzuhalcen und 
damit Kontinuität über die Gegenwart hinaus zu ermöglichen. Dies erfordert eben­
falls, der erreichten Lebens- und Arbeitspraxis Form zu geben. 
Die theoreuschen Erwartungen an die Entwicklung von Formen finden sich in der 
Wirklichkeit vielfach bescälJgt. Ein ganz interessantes, bereils rund 8 Jahrzehnte 
existierendes und umfassend erforschtes Beispiel ist das Kibbutz-Modell in Israel. In 
viden Kibbulzim und Moshavim hat sich der Zyklus von einer zunachst eher ;luf 

Grundwerten als auf Formen basierenden. egalidiren Lebens- und Arbeitsgemein­

schaft zu einer zunehmend formalisienen und institutionalisierten sozialen Einheit 
vollzogen. Der Soziologe Erik Cohen beispielsweise unterscheidet in der Entwick­
lung des Kibbutz-ModeJls eine erste Integralionsstufe auf der Basis von Werten, eine 
zweite auf der Basis von sozialen Beziehungen und eine dricte auf der Ebene formaler 
Institutionen.! Bereits zwischen den belden ersten EntwiekJungsstufen siehe er einen 

Prozeß wirken, den er als "Ringen um Instirutionalisicrungu bezeichnet.' Grunde 
für solche Umwandlungen sind nach Cohen das Verebben der .Ur-Begelsrerung..:, 
aber auch die zunehmende soziale Differenzierung in der Gemeinschaft durch den 
Eintritt neuer und jüngerer Mitglieder, die Spezialisierung der Arbeit, der wachsende 
Bedarf an Koordination. 
Ähnlich charakterisiert Menachem Gerson, Kibbuez-Forscher und zugleich Kib­
butz-Micglied, den von ihm beobachteten Ent'Wicklungspro2:eß:l 

.Der Beginn emes Kibbutz vollzog Sich - besonders In den früh gegründeten Kibbulzlm - In 

eIner Almosph3:re des gememsamen seclisch~n Aufschwungs; :>.ber die ~lIdgliche fonsclzllllg, 
die Tllslche der Dauer. konnten nreht nur auf diesem ErlebniS begründet werden; der Z.lhn der 
Zelt nagte :lJ1 der Macht des Gemelnschaftserleblllsses. Ocr Alllag forderte eine rrmitUtJonelle 
Slruklurlerung." 

J Erik Coh.·n. Da S,ruk,u,"""ndtl des Kibbul2. In: G. Hem,ohn (Hrsg.). D,s K.ibbuIZ·Mod.lI. 198,. 
S. 189 If. (>9 j). 

4 Erik Cohen J. l. O. S. }"~; ,lIsrmeJn zur InSlllu<lon.Ji .. erung Im Genossenschaftswesen MeIster. Ver< 
une Soclologl. d~j AS50Cl,ltOns. P,m 197'. s. ,6, Ir. 

I Men3Chem GCr5on. Men,,,hliche BczldlUngcn ,m Kibbul.% "on heult. In G. Heln,ohn (Anm. }), S. ~O\ IL 
(00)). 
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Daß der Zahn der Zeit auch an der deutschen Selbstverwahungskultur zu nagen 

beginnt, offenbaren gam ähnlich klingende eTSle Zeugnisse zum Thema "Genera­

[jonskonflikt~ : 

. Der Konflikc lWlschcn "Grundungsvater .. und .Neumltgli~dem " . lWlschen ~h und lung. 
:zwIschen Weitergehen. Neues lusprobleren und Bestehendes erh:uten und gerl1eßen steht für 
mich dahmter. Es ist ein Unterschied, ob man einen Kollektivbcmeb aufba.ut mIr der g~n<.en 
Power, Krea{jv't~t und poJillschen Idee. die d,für noug slOd, oder ob rnln In schon was 
Bes[ehendes rein kommt und der allt:igliche Kr:lm hall schon läuft. .. 6 

Ähnliche Abnutzungserscheinungen, bei denen sich stets der Ideelle und kollektive 

Impuls der Grunderphase verbraucht zugunsten wieder stärker nutzenoriemierrer 

und individueller Denkweisen, werden aus der baskischen Genossenschaftskultur 

von Mondrag6n berichter: .Beklagt wird auch das fehlende Engagement vieler 

Genossenschafter; besonders bei den jüngeren Mitgliedern herrsche eine rein instru­

mentelle Arbeitseinstellung vor" J 
Interessante Hinweise liefern schließlich recntsanthropologische Beobachtungen zu 

Entwicklungsanlässen für Organiswon und Recht in kleinen vorindustriellen 

Gesellschaften wie beispielsweise bei den nordamerikanischen Komantsehen. Sie 

wurden - wie andere Indianersrämme auch - durch Konuk! mit der weißen Außen­

welt, konkret durch Vertragsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten, dazu ver­

anlaßt, in ihrer ~nsonsten anarchischen Gesellschaft eine zentrale Srammesautorität 

einzurichten .i Möglicherweise finden sich ganz aktuelle Parallelen in Organisacions­

schüben innerhalb der alternativen Ökonomie, die allem Anschein nach neuerdings 

durch die Bereitstellung staadicher MiHe! hervorgerufen werden. 

Weirere Ereignisse, die die Entwicklung von Organisation und Reche begünstigen, 

sind nach anthropologischen Zeugnissen Handel mit der Außenwelt, aber auch grö­

ßere kollektive Aktionen innerhalb der Gesellschaft, wie beispielsweise Bewässe­

rungspro;ekte oder Straßen bau.? 

Gemeinsam ist allen Typen von Ereignissen die Notwendigkeit, ein Kommunika­

tionsmediurn mit ganz anders strukturierten Interessen und Gruppen zu schaffen . 

Diesen Erfordernissen dürfte sich auf Dauer auch die selbstverw~lre[e Wirtschaft 

nicht entziehen können. 

4. BelSptele für die EntWIcklung zu neuen Formen 

Jeh möchte die Ausgangsrhese. daß die SelbstverwaltungswirtSchaft in der Bundes­

republik sich in einem Entwicklungsgang von der Formlosigkeit zu neuen Formen 

befindet, an drei Themen veranschaulichen, die allesamt rechtsnah sind. Alle drei 

Fragen haben außerdem sowohl für das kulturelle Selbstverst<indnls der Koopera­

teure als auch für das Funkcionieren der Betriebe große praktische Bedeutung. Denn 

die Organisation des Eigentums, der persönliche Stacus der Mi[arbelrer und die 

6 Offener srI"r .Ein :1llüglicher Konflikt! -. ln: W.ndel,blm. Oktober '84 . S. 8. V&,. luch di< HinweISe 
bel j . Berger/ V Dome,'er/ M. Funder/L. VOlg,·Weber. In(onnell., Sck,or und AI<em><!\'e ÖkonomI<. 
Bidofdd '98,. S. 90 ff. .u( die rebuv hohe FJu~nullo" ,1s tenu .. I. 5 Problem ,db,rverw.I«,tr 
Bem"bc. 

7 Vgl. Jörg FlechrlLul<O Gubll>er/ F(anz Todtling, Moodragon: S."p,d rur betmbliche Selb,tvuw,l­
tung und c,gtnst'indige RcglonalenlwlCklung, In: W.nd.l5blm. O k cob.r · S~ . S. ,.If. (14); Lu". GUb'l­
zor/Ehrenlned N.llcr. Arbcltcrselb<thille : Am Be"p!<1 \1ondrogon. on : Zu kun(1. juli/Augu't 1934. 
S. ~9 H. (p). 

8 Don,ld Bbck, The Beh,vlor 01 La",. 1976. S. 88. 
9 D. Slack • . •. O . S. S8 r. 
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6 Fonnen der Konflikdösung tragen wesentlich zu der besonderen Gestalt der selbst­

verwalteten Betriebe bei. erweisen sich unter dem Gesichtspunkt fehlender Form 
aber auch als besonders gefährdet. 

4.1 Das alternative Eigentumsversc.ändnrs 

Zum cthischen Konsens der altemativen Ökonomie gehon ein grundlegender Wan­
del in der Einstellung gegenuber den Funktionen des produktiven Eigenrums. Dieser 
Einstellungswandel drückt sich in dem Bemühen aus, das betriebliche Kapit:tl zu 

neutralisieren . 

• Neutralis3uon des Kapitals beschreibt die völlige Loslosung des Bernehs vom ursprünglich 
elOge,etzten KapItal. In der PraXIs der selbsrverwalreten Betriebe bedeutet d:lS zunachst. daß 
keine personliche Wcmchopfung des Kapitals erfolgen kann. leder Wertzuwachs verbleibt lm 
Berncb. auch Im Fa..lle des Abzugs des Kapluls ." '0 

Bereits der Begriff der Kapitalneutralisierung verrät viel über die ansonsten in der 

Gesellschaft dem Kapital wgedJ.chren Aufgaben und Gcnußmöglichkeiten. 
Die Notwendigkeit einer (mehr oder weniger strengen) Neucralisierung des Kapitals 

liegt in der Logik des Gleichheitsprinzips, auf das sich dic selbsll'crwaltcten Einhei­
ten durchweg gründen. Gleichheit verträgt sich ntcht mit unkontrollierbar unter­

schiedlichem Zugriff der Mitglieder auf das betriebliche Vermögen . Was bedeutet 
Kapitalneutralisierung? Neutr:disien werden sollen zwei. miteinander zusammen­

hängende Wirkungen individueller Kapitalnutzung. 
Zum einen die Machtwirkung. Wer Kapitalanteile hält. und vor allem, wer sie in 

größerem Umfang halt, erlangt Verfügungsrnacht über das betriebliche Geschehen. 
Diese Macht resultien aus der Möglichkeit, den Kapitalanteil im Rahmen privatau­
tonomer Handlungsfreiheit z.u veräußern. zu verkleinern oder zurückzuziehen und 
damit den Betneb in mehr oder wenIger große Bedrängnis zu bringen. 
Zum andercn sollen Individuelle Gewinninteressen neutralisien werden. Auch wer 
von dcn Machtkomponenten des Kapitals keinen Gebrauch zu mach.en gedcnkt, hat 
im allgemeinen Interesse daran, 3m Kapitalwachstum beteiligt zu werden. 
Beides, Macht und Gewinn. gehört zu den selbsrversdndlichen Daseins7.ielen des 
homo oeconomicus. Mit der Neutralisierung des Kapitals soll im Grunde das gesell­

schaftlich vorherrschende Nutzungsmuster entkräftet werden; den individuellen 
Genußerwarrungen des Kapitaleigenturners soll ein Schnippchen geschlagen, als 
Quasi-Eigentümer nur noch die Gesamtheit der ArbeitSpersonen . die Belegschaft, 
angesehen werden." Die Folge: Das Kapital gehört sozusagen sich. selbsL" 
In einer weitergehenden Variante des Neutralisierungsmodel!s werden auch kollek­

tiv abgestimmte Verwendungsentscheidungen über das Betriebskapital verstellt, 
etwa die Liquidation des Betriebes zu einem gewinngünstigen Zeupunkt und die 
anschließende private Verteilung der Überschüsse. Für solche Fälle wird statt dessen 
der Tr:msfer übrigbleibenden Vermögens auf andere Kooperativen oder auf zentrale 

Organisanonen vorgesehen. Ein Modell übrigens. das bereits von Buchez enrworfen 
wurde und das heute für französische und britische genossensch:>.ftliche Unterneh­
men existiert. I) 

'0 Kul BergmannJChnuoph Schroter. Er gehr "011 ,h. der Öko-Punk. ,n, Prol<klme.sse ·S4. S. 9 fL 
(, I). 

I I Vgl. KOrTImlUIOn iur eon ncue< Winsch>its-Konzcpt der SPS, ", : Holenwegcr/ ~l:;dcr (H rsg.), (n5e1n d., 
Zukunft, '979. 5.1.,,: Ulneh G>nner/ Per .. Luder. Ziele und W~. eIner D.mokr,l\sl<rung der Win­
Ich~ll . 1979. 5.187,441 L 

11 G'rtM,/Luder~ . 1. O . S. ,87 . 
' .1 Siche .L, Vi. d,ns une SCOP -. S. IS: die,.lbc Idee h'l In Großbrol>nnlen eon.n IUM5mch pr~z".n 

Niederseht.g gefunden In dem .lndus",.l,nd Common Owna,h,p Ac! '976- . Zu den Wc:scnsm<rk· 
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Dieses Eigentumsmodell ist weit entfernt von den vorherrschenden gesellscha.ftli­
ehen Wertsetzungen. Nicht im Erwerb von Eigentum wird die Gar~nlle für mög­

lichst autonome Lebensgestaltung gesehen. sendern gerade im Nichterwerb, 
zugleich aber im Nutzenkönnen von Eigentumsressourcen. Das Eigentum wandelt 
sich auf diese Weise in eine Thcsauricrung von Nutzungsmäglichkeiten, die stets 
kollektiver Zweckbindung unterliegen soll. 

Die These hierzu ist. daß es für die Konstruktion des neutr31isierten Eigentums keine 
angemessene Rechtsform gibr. Die These kann sich auf Erfahrungen der Praxis stÜt­

zen. In einem programmatischen Aufsarz zur Proiektmesse 1984 (einem zentralen 
Selbstdarstellungs- und Diskussionsforum selbsrverwalteter Projekte in der Bundes­
republik) heißt es beispielsweise: .ln unserer auf Privateigentum aufgebauten 
Gesellschaft ist ein Belrieb. der niemandem m Form von Eigentum gehört, undenk­
bar; im geltenden Gesellschafrsrecht Sind entsprechende Fonnen also nJcht vorgese­
hen.~14 

Es gibr wohl verschiedene rechtliche Gestalrungsmägliehkeiren. die neurralisierende 
Effekte erlauben. Vor allem über das meist dispositiv ausgestaltete Recht der Sat­
zungen und Gesellsehaf(svertriige läßt sich individuelle Nutzung von Gesellschafts­
anreilen beschränken oder auch aufheben. Das isr etwa möglich bei der als Rechrs­
form für sc:lbstverwalcete Betriebe sehr beliebten GmbH. aber auch bei der Kom­
manditgesellschaft, mit erheblichen Einschränkungen bel der Gesellschaft bürgerli­
chen Rechts und der ihr verwandten oHG.'! UnproblemaTIsch ist der Ausschluß 
eines Gewinn- und Abfindungsanspruchs beim Verein. der aber typischerweise als 
Idealverein keine eigenen wirtschaftlichen Aktivitäten enlfalren kann. Möglich ist 
die Neutralisierung privater [nteressen am Betriebsvermögen auch bei der eingetra­
genen Genossenschaft. die von der Idee her wie auch von der rechtlichen Ausgestal­

tung den aktuellen Selbsthilfe-Bedürfnissen besonders nahestehen sollte. gleichwohl 
aber als Rechtsform von den Betrieben der alternativen Ökonomie faktisch nur 
selten genutzt wird. 16 

Ich meine, daß die. These fehlender Form trotzdem Bestand haben kann . Den mei­

sten rechtlichen Bemühungen, die Figur des neutralen Kapitals mit bestehenden 
gesellschaftsrechtlichen Fennen in Einklang zu bringen, haftet etwas sehr Konstruk­
tivistisches an. Die Regelung muß gegen das rechtliche Grundmuster und vor allem 
gegen die daraus entstandenen faktischen Übliehkeiten durchgesetzt werden . Sie isc 
deshalb ständig bedroht von anders denkenden Konuollinstanzen. beispielsweise 
den für die Eintragung verantworclichen Regisrergerichten . '7 Sie ist aber auch dem 

Risiko ausgesetzt, daß dissentierende Mitglieder·eines Kollektivs unter weniger soli­
darischen Umständen solche inrern gesatz[en Regelungen vor Gerichr brIngen und 
don die Unzulässigkeit der Klausel bestätigt erhalten . 

m,len .,nes common ownershlp emcrp"" g.hon: nach s. ,eb) (,i,) ·,hat. i( on .he ",,"ding up or d,sso­
IUtlon of .he bad v :>.!lV of ilS 35«IS rem .. n '0 be dispos.d of '('er ,IS li,bili"e, .. < ,,!!,{,.d. the ,.,." ore 
not distnbutc:d ~mon~ IU mcmbcMi bUllre tr.\n~fer'f'"C'd lO :such a common ownush,p en(crpnse or such l. 
cent nl {und m;unulned {ar the bl:ne,it oi COmmon ownu5nlp enlerpnses .. .. 

, 4 Sergm.nn/Schrötor (Anm. 10), S. 'I ; ,.gl. luch Kurt Schmanl. S.ruk.urprobleme kollek1l'·en Arbe".n •. 
,n: K. ScnmahliE. Sen, u. ,., And,·,. "bellen. Bedi" 198).5. "9 ff. ('~I): Bur~h>rd Flieger. Km".h., 
Plödover rur die geno»cn«h.i.lich. Rechtslorm. In: B. Flieger (HrsS.). Produk[l\·genosscnschol.en od~r 
d" Hinderntshul lur Selb,,,·.,,,,.h,,ng. '9S~. s. '14. Anders lUetdings Consrlnun D,rtn,ng, KolI.ku'·· 
,elbsGndige Arben. ,n: SUHbuch ). Derlin '984. S.!Q H. (1.). nach dessen Erflhnmg slCh "1,,unSllSchcr 
R:Lhm.,"" {ur cl" "Produkl" ·Clgen'um- die GmbH b.",~hn h,bc. 

'! EinzelheIten bel M>tIh,lS Neuling. Rcch"fQnncn für lltem,,"'·'· Betrieb". ~IS .• Hamburg 19S4. 
16 Neuling' .•. O. S. j6ff.: flieg<r (Hrsg.). ProdukCtvgcnoS<.nschof<en. S. '9. !s S· 
'7 Vgl. K. Schmohl (Anm. q). S. ~!I . 

7 
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8 Es gibt, mir lnderen Worten. für das Bedürfnis nach kollektivem. neutralisiertem 

Eigenrum 3m Berrieb keine aus sich heraus plausible und beständige Form . 18 

Das gilt auch für die Stifeung, die dem Gebilde des» Kapitals, das sich selbst gehört« 
gut zu entsprechen scheint. Die Stiftung des BGB ist als ein selbständiger Rechts­
träger definiert. der zur Verwirklichung bestimmter Sonderzwecke geschaffen ist 
und nicht aus einem Personenverband bestehc.'9 Aber die Ähnlichkeit zu "posrrna­
teriellen« Eigentumswünschen bleibt eine äußerliche. Das Gesetz gestaltet eine ganz 
andere Formidee aus: Einem vermögenden Individuum wird die Möglichkeir eröff­
net, sein Vermögen ganz oder teilweise in einem Stiftungsgeschäft unter Lebenden 

oder in einer Verfügung von Todes wegen einem bestimmten Zweck unter Bindung 
an seinen Willen zu widmen . Dieser Akt erfordert eine staatliche Genehmigung. Die 

Behörde bleibt auch In der Folgezeit für die Stiftung zuständig. Sie hat sowohl bei 
Gefährdung des Gemeinwohls als auch dann, wenn die Erfüllung des Stiftungs­
zwecks unmöglich geworden ist, Eingriffsbefugnisse. Eine solche individualistische, 

staatlicher Aufsicht unterstellte Vermögenskonstruktion enrspricht sicherlich nicht 
dem FonnenideaJ der altemativen Ökonomie. Wegen Schwierigkeiren bei der Kre­

ditauinahme, einer gewissen Starrheit in der Geschäftsführung und den staatlichen 
Inrerventionsmöglichkeiten wird deshalb die Umernehmensscifrung im engeren 

Sinn, die selbst 2.ugleich als Unternehmen wirtSchaftlich handelt, für Altemaüvbe­
triebe abgelehnc. 'o Besser geeignet erscheint das Modell der Unternehmensstiftung 
im weiteren Sinne. die als juristische Person Anteile an einer uncemehmerisch han­
delnden GmbH hält. " Auch hier ergeben sich allerdings rechtsformentypische Ein­

schr~nkungen . 

Alles in a.Ilem bleibt der Eindruck, daß es keine selbstverständliche Form für das 
Bedürfnis nach neutralisiertem, ausschließlich der Verwirklichung kollektiver 
Uncernehmensinteressen dienendem Eigentum gibt. Ziel solhe es sein, dem 
erwünschten Eigernumsgebilde eine selbsrverständliche, einfache und charakteristi­
sche Fonn zu verleihen; es sollte nicht auf Dauer auf Konstruktionen beruhen, die 
mit aufwendiger Kautelarjurisprudenz errichtet worden sind. Wegen der ideologi­
schen und strukturellen Bedeutung des Eigentums in einer marktwinschaftlichen 
Gesellschaft erschwert dieser Mangel die ökonomische und rechtliche Kommunika­
tion des alternativen Sektors mit der Umgebung erheblich. 

4 . .1 Der Status der nitigen: He-rren oder Knechte? 

Formlosigkeit beherrscht das Bild auch bei der Suche nach dem StatuS der im selbst­
verwalteren Betrieb Tätigen: Es gibt ihn nicht, jedenfalls niche nach außen hin 

erkennbar. StatusdiHerenzierung verträgt sich nicht mit den egalitären Lebensmo­
dellen. die sich ja gerade aus Menschen rekrutieren, die dem gesellschafrlichen Sta­
lusgewirr encOiehen wollen. 

Der Verzicht auf innere Differenzierung im Kollektiv leuchtet ein. auch wenn sich 
dahincer vermudich allerhand informelle Rangzuweisungen verstecken." Problema­
tisch erscheint allerdings, daß die .,Genossen« insge~amt keinen nach außen hin 

,8 Vgl. K.rl Borgmann. N<l~werk-Ru"dbnef 'j / 84 • 5. 4 ' If. (~6}; Bergm.nn/Schrötcr (Anm. tO). S. ,, : 
Glnner/Ludcr (Anm. ,.). S. HJ. 

19 MunchKomm-Rculer vor § So Rz 1. 

!O Neuling (Anm. '5 ). S. ,65. 
!, l'huling •. ~. o. s. ,66. 
l! Vgl. Sl~\·en Goldncr/Mlrl3flne Kok'gc,. Stolpernd unttrweg •. AII<>g.- und Slruklurproblcmc ,n Alter­

nmvprolekcen. 3cdi" 198., S. H~ H.; K. xhmahl (Anm. q). S. H~: Bcrgmmn/Schröler (Anm. 10). 

S. 10: D"kuSSlOn,betlrlg -Me,n Größenw,hn und .eh • . Ifl : Wlnddsbbn, De"umbcr 'S4. S. 4. 
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vermine/baren, einheitlichen Status haben. Auch hIer könnte das Fehlen einer geseil­
schafdich gefestigten Form auf Dauer Kommunikations- und Anerkennungsschwie­
rigkeiten aufrichten, eventuell auch sinnvolle Verkoppelung mIt staatlichen Trans­
fersysremen, beispielsweise den Trägern der Sozl.alverslcherung oder künftigen. 
postindustriellen Agemuren zur Umveneilung gesellschaftlicher Wemchopfung, 
etwa der Anteile am .. Sozialcinkommen u im Sinne von Andre Gorz'J, behin­
dern. 
Fast jede der herkömmlichen betrieblichen Stamsbcschreibungcn erweisl sich als 
unpassend oder jedenfalls problematisch. Weder die Kategorien der Knechte noch 
die der Herren lassen sich ohne wetleres anlegen. 
Zunächst zu denen der Knechte, für die das Arbeitsrecht seinen FormenvorrJt 
bereithält. 
Als »Arbeimehmer(, wird sich niemand in einem selbsrverwalteren Betrieb ernsthaft 
bewerten lassen, weil das nach herkömmlichem ßegriffsversrändnis bedeutete. daß 
er in persönlicher Abhängigkeit fremdbesümmte Artikel lelstct,!..! also genau das, 
wovon sich jeder .. Alternative" endgültig befreit zu haben wünscht. 
Etwas mehr Selbständigkeit genießen die ~Arbeimehmer:ihnlichen Personen«. Sie 
sind nicht persönlich, aber durchaus wirTSchaftlich abhängIg. Typischerweise sind 
sie nichr in eine fremde Betriebsorganisation eingegliedert, stehen aber meist in einer 
Leisrungsverbindung mit bestimmten Unternehmen. Bekannte BeispIele hierfür sind 
die »freien Mitarbeiter« bei Zeirungen und Rundfunkanstalren. 
Auch die heiden Formen der in Heimarbeic Beschäftigten, der ),Heimarbeiter« und 
der ~Hausgewerbetreibenden", passen nicht auf die im Kollekllv Produzierenden 
oder Dienstleistenden. Der Heimarbeiter-Starus nimmt zwar über die .selbstge­
wählte Arbeitsstätte« ein Element der Situation alternativer Erwerbst:itigkeit auf, 
erweist sich dann jedoch wegen des weiterhin erforderlichen Auftr~gsverhältnisses 
zu einem Gewerbeueibenden oder Zwischenmeiscer 10 seiner bisherigen Form als 
ungeeignet. 
Der "Hausgewerberreibende« ähnele einem kleinen Umernehmer. Er wird nach der 
Definition des § 2 Abs, 2 Heimarbeitsgesetz mit nicht mehr als zwei fremden Hilfs­
kräften oder Heimarbeitern ebenfalls im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwi­
schenmeistern tätig. Auch diese frühindustrielle Übergangsforrn mit ihren Abhän­
gigkeitssrrukturen in beiden Richtungen bietet den »Alternativen(, der Gegenwart so 
sicherlich keine passende Hülle. 
Kommen wir zu den Herren. 
Der Wirklichkeit entspricht es wohl eher, die in Kooperativen Arbeitenden den 
Selbständigen zuzuordnen. Hier aber wiederum nichl der Gruppe der freien Berufe. 
erwa den Ärzten, Anwälten. Steuerberatern, Wimchaftsprufern oder Sachverstiindi­
gen. Diese Personen werden in der Regel als Einzelne tätig, nicht als Kollektiv. 
Formengeschichdich beziehen sie Freiheit und soziale ErhabenheIt aus den höheren 
Diensten, den artes liberales des römIschen Rechts. die im Rahmen von Auftrags­
verhältnissen unenrgelrlich erbracht wurden. Von letzterem Merkmal abgesehen, 
befleißigen sich die freien Berufe noch heute der Ausübung ~freier wissenschaftli­
cher, künstlerischer und schriftstellerischer Tätigkeit höherer An sowie persönlicher 
Oiemtleinuneen höh.erer An, die eine höhere Bildung erfordern« (BVerwG NJW 
1977, S·772, GewArch [976, S.29». Nicht gerade der gängige Arbeitstypus in 
selbstverwalteten Druckereien, Fahrradladen oder Bau-Kooperativen. Das Steuer-

1) Andr< Gon, W~ge inS Porodi~s, 198), S. 69 rl. 
'4 Sieh~ zu den elnLtln~n Kl(~);On~n Sch.ub. Arbemrech,,-H,ndbu,h, 5. Aulhg.< '98}, §§ S H.: !vhin~h­

Komm·Soliner § 611 Rz 4: ii. 

9 
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10 recht liefen eine weitere Präzisierung des freien Berufs. Voraussetzung für freibe­
rutliche Tätigkeit ist nach § 18 Abs . I Ziff. r EStG, daß der Angehörige eines freien 
Berufes uaufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eIgenverantwortlich tätig 
wird • . Voraussetzungen, die in kollekti.·en ArbeitSzusammenhängen bewußt oder 
ob,ekllv im allgemeinen nicht erfüllt sein werden. 
Es bleibt die Frage, ob die neuen Tätigkeitsfonnen bei den sonstigen Selbständigen 
untergebracht werden können . 
Ein Abgrenzungskriterium für die Sdbstindigkeit läßt sich aus einer Vorschrift des 

Handelsgesetzbuches gewinnen. § 84 Abs. I S. 2 HGB, das den "Handelsvertreter« 
deiiniert, besrimmt: ~Selbständig ist. wer im wesentlichen frei seine Tätigkeit gestal­
ten und seine ArbeitSzeit bestimmen kann«. Diese aus dem traditionellen Kommerz­
leben geschöpfte Begriffsbestimmung Jäßt sich kaum auf eine kollektive Arbeitskul­
tur übertragen. Wie 5reht es mir der Selbständigkeir im herkömmlichen Sinne, wenn 
die Gestaltung der Tätigkeit und die Bestimmung der Arbeitszeit zwar subjektiv frei, 
objekci \' :l.ber in eine verbindliche, kollektive lnreressenabstimmung eingebunden 

ist? 
Mmgel an klaren Stawsverhälmissen kennzeichnet allerdings nicht nur die koope­
rarive Kultur. Auch die offizielle ArbeItSwelt zeichnet sich bel ihren Sratusbestim­

mungen nicht gerade durch Formenklarheit aus. DIe Abgrenzung etwa zwischen 
Abhängigen und Selbständigen wird in Einzelfällen höchsr unscharf. Sie kann oft 
nicht nlch allgemein gültigen Merkmalen, sondern nur an hand von Indizien und 
einer dadurch geschaffenen Typologie vorgenommen werden . So kann beispiels­
weise der fur ein Bauuncernehmen tätige Architekt je nach VemagsgestaJtuog 
Arbeitnehmer oder freier Mitarbeiter sein, ebenso etwa ein Assessor, der halbtags in 
einer Anwaltskanzlei arbeitet_' s 

Auch umgekehrt, aus Arbeimehmersicht, werden gebräuchliche Statusbeslimmun­
gen rasch fragwürdig. Muß denn jemand unselbständig sein, nur weil er -mit :lnde­

ren Arbeitnehmern im Betriebs;l.olauf zusammenarbeitet, insbesondere (wenn er) 
dieselben Arbeitsaufträge ausführt, die auch von anderen. in e1l1em festen Arbeits­
verhältnis stehenden Personen verrichter werden ?« ! 6 

AngesichTS der SchwierigkeiTen, im arbeits- und dicnstrechdichen Formenfundus 
das passende Kosrüm zu finden, bleibt die Frage, ob die Figuren des Gesellschafts­
rechts weiterhelfen . 
Bei einer Entwicklung, die tendenziell von dem traditionellen arbeirsrechtlichen 
Modell der Über- Unter-Ordnung wegfühn hin zu stärker paniz.ipariver oder auch 
selbstbestimmter Erwerbstätigkeit, gewinnt in der Tat fonnalcs Organisationsrecht 
an Bedeutung gegenüber sozialem Schurzrecht. So lassen sich aus arbeitsrechclichen 
Kreisen schon erste resignative Vorhersagen vernehmen, wonach das Arbeitsrecht, 
so wie es isr, die Schwelle zum 3. Jahrtausend kaum übersreigen und an seine Stelle 
vermutlich ein verfeinertes Gesellschaftsrecht treten werde. das Prinzip der Koope­
r:lrion, der Sozietät. '7 

Für die Suche nach einer neuen Form hir die in selbstverwalteten Betrieben Tätigen 
könnte der Wechsel im rechtlichen Bezugsfeld allerdings weniger hergeben als es 
zunächst scheinr. Denn die $t3tusbegriffe des GesellschaftsrechtS, also des ~GeseH­
schafters«, des »Kommanditisten« oder des ~Genossen « , kennzeichnen zunächst nur 
die Beziehung der Person zu einer bestimmten privat-rechtlichen Personenvereini­
gung oder Körperschaft, über die Tätigkeit geben sie keine Auskunft. Ein Gesell-

,( Yiün,hKomm-Söllncr § 6 (I Rz 1~9. 1)6. 
,6 MünchKomm-Solln~r § 6< 1 Rz 'J~ -
,; Adomell. D:u A,b",s\'erh:'hniS - ,ltcm.tlv, NJW 1984. s. '))7 H. ( llJS) . 
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schafrer kann sich auf passive Teilhabe an der Gesellschaft beschränken, er kann aber 
auch -Ie nach venraglicher Abrede - auf Grund eines Diensr- oder Arbeitsvenrages 
für die Gesellschaft talig werden und Sich unrer UmsTanden, um Im obigen Bild zu 
bleiben, auf diese Weise in eine Herren- und eine Knechtsro!\e auispalten. Zur per­

sönlichen Selbständigkeit sagen die gesellsehaftsrechrlichcn Sramsbegriffe nur sehr 
wenig aus. üb der Gesellschafter einer GmbH Couponschneider ist oder Selbsraus­
beuter, läßt sich jedenfalls der rechtlichen Kennzeichnung nlchr ansehen. 
Problemarisch erscheint die Anwendung herkömmlicher gesellschaltsrechtlicher 
5tatusbegriffe auf die Mitarbeiter in Kooperativen nicht nur wegen ihrer Ungenau­
igkeit im Hinblick auf die Tätigkeit, sondern duch wegen ihrer irreführenden 
sozialen TypizitäL "Gesellschafter~ werden von der Gesellschaft im allgemeinen als 
vermögende Menschen wahrgenommen, und (rorz J.ller Abweichungen im Einzelhll 
bestätigen die Einkommenssratistiken das Durcbschninsbild . Diese Form paßt aber 

nicht zu einer Ahemauven-Wirklichkeit , in der nach ersten Datcn rund 97% der aus 
Projektarbeil verdienenden ProjcktrTIltglieder nidlE mehr als DM [800.- beziehen, 
bei einem Viertel von ihnen die Bezüge sogar unrer DM 600,- bleiben. 'S 

Auch unter dem Gesichtspunkt, daß die Idenlifizierung mit der falschen Form !licht 
weniger mißverständlich ist als der Mangel jeglicher Form. könnte es sich als sinnvoll 

erweisen, eigene Status vorstellungen zu entWickeln. 

4.) Lösung von Konflikten. Streu/os i'I die Zukunft? 

Ein drittes Thema. zu dem sich eine Entwicklung von der Formlosigkeit zu neuen 
Formen erwanen läßt, ist das der Bewältigung von Konflikten . Gemeinr sind damit 

sowohl Kontlikte im Binnenleben der sclbstverwalteten Berriebe als auch solche 
zwischen ihnen und im Verkehr mit der gesellschaftlichen Außenwelt. 
Meine These ist. daß sich die demokratische Übung, größere Konflikte unter allge­
meiner Beteiligung nach dem Konsensprinzip zu lösen, nicht dauerhaft wird prak­
tizieren lassen. Dagegen sprechen vor allem vier wJ.hrscheinlich eintretende Ent­
wicklungen: 
a) Das Konlliktpotential. cl, h. die Gesamtheit der möglichen Konfliktanlässe, wird 
aufgrund sieh verstärkender Kooperation zwischen selbstvcrwalteten Bemeben, 

aber auch aufgrund zunehmender ökonomIscher und administrativer Verflechtung 
mit der Außenwelt gräßer werden; 
b) die zeiclichen Ressourcen werden knapper, das Problem der Opponunitätsko­
sten bei der Konfliktbehandlung steIIr sich schärfer; 
c) die Homogenität in der Zusammenserzung der Kooperativen wird infolge 

sozialer und altersmäßiger Differenzierung abnehmen ; 
d) die kulturelle Überzeugung von der Notwendigkeit umfassender BeteIligung 3n 
Konfliktdiskussionen wird schwächer werden. 
Ziel der Überlegungen 7.ur Konfliktzukunit sollre es sein, den Sril und die Bedin­

gungen der Behandlung des Streitstoffs möglichst in der Kontrolle der Selbstverwal­
tungskulrur zu belassen. 
Die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit der eben behaupteten Entwicklung läßt sich 
auf zahlreiche anthropologische und soziologische Studicn zu kleinen sozialen Ein­
heilen. wie etwa den Kibbu[Zlm oder selbsrverwalteten jugoslawischen Betrieben, 
stützen. Das Maß der Wahrscheinlichkeit und das Tempo hängen allerdings ent-

,& Krtu,~ / Fröhlich / Mllv, Altemlt"·. Prolekt<, Rcali,,,,,he Altem'''''en "Zur t\rbcltslos,gk.It ? 1vhtt.ilun· 
gen lU' der A,bcItsmlrk,- und Bauisiouchung '9~4, S. !67 ii., '"gI. >"ch J. Berger u. , . (Anm.6 ), 
S. Ic6 Ir. 
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Il scheidend von der Größe der Gruppe ~b. Ähnlich wie es offenbar Gräßengrenzen 
für die Praktikabilität direkter Demokratie gibt. lassen sich auch bei Form und 
Intensität der KonfliklVerarbeitung qualitative Unterschiede zwischen großen und 
kleinen Kollektiven erwarten.'9 
Die gegenwärtige Praxis ist bestimmt von den Bedürfnissen nach Gleichheit und 

Unmittelbarkeit bei der Gesulrung des gemeinsamen Arbeitslebens und damit auch 
der auftretenden Konflikte. Die symparhi>che. egalitäre Grundvorstellung ist die, 

daß keiner das letzte Worte haben solle. Der daraus folgende Besprechungsstil ähnelt 
stark dem aus der Ethnologie bekannten Modell des Palavers. An die Stelle einer 
machtvollen Mehrheitsregel tritt das inhaldich-emocionale Ziel allgemeinen Einver­
ständnisses. Von der knappen Ressource »Zeit" wird ausgiebig Gebrauch 

gemacht. 
Auch und gerade weil diese Kommunikationsweise mit ihren hohen Entscheidungs­
kosten der ökonomIschen Vernunft der industriellen Außenwelt widerspricht und 

mit deren Tempi nicht vereinbar iSI. sollte sie nach Möglichkeit beibehalten und vor 
Degeneration geschürzt werden. 
Über eine Formalisierung der Behandlung alltäglicher Konflikte im Kollektiv nach­
zudenken, erscheint unangebracht. Dafür sind die meisten alternativ-ökonomlschen 

Einheiten LU klein. In größeren Betrieben. e[Wa ab 20-3° Mitarbeitern. mag es aUer­
dings sinnvoll sein. fakultativ eine andere Struktur zur VerfiJgung zu stellen. etwa 
Vertrauenspersonen oder Möglichkeiten der Konflikterörterung im kleinen Kreis. 

Die erwähnte .. Tyrannei der Strukwrlosigkeit« kann sich bei heiklen Konflikten 

auch in diesem Größenbereich schon durchaus zu Lasten einzelner Mitglieder aus­
wirken. Formale Strukturen, ~ Verfahren«, haben nicht nur beengende, sondern auch 
entlastende Wirkungen. 

In erster Linie erscheint Nachdenken über Formen der Konflikcaustragung jedoch 
smnvoll für Fälle, in denen ein Kollektiv mie einer Konflikrschwere konfrontiert 
wird, die es intern nicht mehr ohne Schaden bewältigen kann. Hierfür sollte externe 
Unterstützung angeboten werden. Jo Dabei meint »extern« lediglich, daß die Unter­

stützung außerhaJb des Kollektivs organisiert. nicht. daß sie außerhalb des ganzen 
Sektors bereitgestellt wird. 

E:<lerne Unterstützung kann bestehen in Regeln. die auf einer übergeordneten Orga­
nisationsebene (Verband, Netzwerk o. a.) aufgestellt worden sind und in die ver­

gleichbare Erfahrungen aus anderen Situationen und Betrieben eingegangen sind. 
Das könnten erwa "codes of praccice« sein, wie es sie in vielen britischen Industrie­

betrieben gibt. Sie haben eine orientierende Funktion. Sie können. auch wenn sie 
nicht ausdrücklich in Bezug genommen werden, Konflikcabläufe strukturieren. 

Untersd.itz[ werden kann die Austragung von Konflikten aber auch durch außenste­
hende Personen, durch »Dritte«. Die RechtSsoziologie uncerscheidec verschieden 

starke Interventionsmöglichkeiten für einen Dritten. Die »conciliation« beschränkt 
slch auf die Wiederherstellung der Kommunikation. auf Versöhnung und gegebe­
nenfalls Unterstützung bei Verhandlungen; nmediarion« ist ein inrensiveres Dazwi­
schentreten, bei der der Vermieder eigene Enrwürfe einbringen kann; bei der .arbi­
tration«, der meist schon rechtSnahen SchlichtUng. haben die Parteien keine Kon­
trolle mehr über das Ergebnis des Verfahrens; ~adjudicacion. schließlich ist die 

richterliche Encscheidung eines Streinalles anhand von Rechtsnormen und damit 

'9 Vgl. Rogdio Villeg,. Velisquez. D,. Funk"on,f:'f"gkcn von Produk"vgenos,.nsch.ltcn. '971. S. S6 (I.: 
'u' rech!S<dmologlschcr Sicht h,erzu S,mon Robcrt.5. Ordnuns und Konflikt. 1981. S. J I. )' f.. 8. H. 

)0 Vgl. di" llberJ~gungcn bOI GoldnerlKolugel (Anm. ~l). s. 390 f. 
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eine fnterventionsform. die für den Selbs!verwalrungssektor nach Möglichkeit ver­
mieden werden sol)te.l' 

Wie auch immer im einzelnen ausgestaltet, es 1st sicherlich sinnvoll. über externe 
Verrmtdungsformen auf einer der unteren Tntcrvent;onsstufen nachzudenken. Das 
ist eine Aufgabe. die schon jetZ( im Bedarfsfall von vertrauenswürdigen Außenste­
henden. etwa von Beratern. wahrgenommen wird. Aber abgesehen davon, daß deren 

Erfahrung und Zeit begrenzt ist. solite die Konfliktkompetenz selbsrverwalterer 
Betriebe nicht von zufälligen, wild gewachsenen Komakten zu einzelnen Ratgebern 
abhängen. Die Konilikdäsung isr eine Kunst, die durchaus spezielle Befassung ver­
dient. 
Die Gefahr, daß interne Konflikte allzu schnell nach außen delegiert und damit dem 
Kollektiv entfremdet werden, ist gering. Allem empirischen Anschein nach haben 
kleine Gruppen das starke Bedürfnis und meist auch genügend Kratt . lufkommen­
den Streit innerhalb ihrer Gemeinschaft zu venrbeitenY 

Konflikuegeln und -moderatoren könnten sich nicht nur für innere Konflibe in den 
Kooperativen als nützlich erweisen, sondern, vielleIcht noch stärker, auch für Aus­
einandersetzungen zwischen selbs(Verwalteten Betrieben, wie sie sowohl aufgrund 
verstärkter Konkurrenz. als auch aufgrund intensiveren wirtschafrlichen Aus(auschs 

zu erwarten sind . Es ist nicht schwer vorherzusagen. daß die neuerdings immer 
dringlicher geforderte selbs(Verwaltete Verbands- und Infrastrukrur;) nicht nur zu 
einem effizienzsteigernden Zusammenrücken der einzelnen Betriebe, sondern auch 
zu einer Verdichtung der Konniktmäglichkeiten führen wird. Die hier zu erwarten­
den Streitlagen werden sich auf Dauer nicht unter dem Deckel der moralischen 
Maxime von Treu und Glauben halten lassen. 
Sicherlich noch in ferner Zukunft. aber wiederum nicht ganz abwegig ist die Situa­
tion, daß ein Streit zwischen einem selbstverwalteten und einem anderen Betrieb 
außerhalb der .. Szene« mit Hilfe eines schiedsgerichtlichen Verfahrens beigelegt 

werden sollY Auch für diesen Fall könnte es sich als nützlich erweisen, eine eigene 
Form der Konfliktlösung und eigene Personen , die eine solche Funktion überneh­
men könnten, parat 2.U haben . 

}' Vgl. K.-F Kocb. Konfliklm'lJ"g=~nl und R""hl<~nthropolog'c: Ein Modelt und se'ne Anwendung ,n 
.. oer ethnologISchen VergJc"ru.:.n:tl~st . ,n o Bierbrluer/Falh/Gi<se/Koch/Rodinger, Zug.ng .um Recht. 
r97&. S. SI-rr5; der5elb •. AcC<ss '0 Just"e : An A"thropologJ~~1 Per'pCCl!ve, tn: Ac«ss '0 Jumc<. 
Val. IV, Th. Anth,opologJClI Pmp.c"'·c . 1979. S. l-r6; F.lk~/Ge"n<r. Konfliktn,he StreJlbeb~ndlung 
und Ahern,,,vcn zur Zi,·,liwlll: .. Rech, und Politik '9S", .16 H., GI",I. Konflikun,nagement . 19Sc. 
5. H 7 H .. Robem ,. a. O. s. 71 H. 

J~ Vgl. Rtchlrd D. 5ch"' .. n. 50CI31 F,Clon ,n Ihe Developmenl 01 Leg,1 Conl,ol: A elSe Sluclv of Two 
t.roeli Scrtlemen". Toe Y,I. L,,,, Youml l. Vol. 6\. 19lJ-I~, s. 47' H. (474 ). 

H So belSp,eL.w."c bel a .. smann/S,O,o,"' (Anm. 10). S. IJ. '5' Dom!BI." ..... ·ald und Chm/ ASH. 
Drucker ••. Erst< Hilft: Der Verb.nd. on: m<ssC"Cld<r ~Ur Prolektmes;e ·S4. 5.8 t. 

H Wie lJOVermUltt rl$ch SICh Streu mll der .Außenwdl- entzünden bnn. ze'gt die ,u! § !1 BGB und § 16 
UWG gcstUtZte Androhung .,ner .,",nveiligen Verlugung. mll Ü, cl" soeben erst gegrtindete -W.,, ­
dd,bl,ll_ Anfang D=emb .. '984 übe,zogen wurde. Mil der Beh,uplun!;. h,er l'ige eon verwechslungs­
!:in.ger N,me va'. holt. SIch .'"~ rcnomm,er<e dcut,che \'(Iinsch,{c s- und Fin,nzullung gegen die 
s.IImc.h ~.me,n,e Anlc,he Jn Ihrem Ti,e[ und ihra TildgHI,hung zur Wehr ge'CI?t. Ob .. den Wirk· 
~chkCllSgehlh der Verwechslungsgef.hr ließen SIch. zum.1 b., ZW~I Z<olungcn. dle.us gald<~u '""po· 
di.schcn Winscl"fuwc!,cn kommen, ,nterfss,nte r<chtssoZlOlo~lsch~ aetrochtungcn ,""cllen. Dem ,·on 
.,",,"'eiliger Vcr{ü~ung bedroh'.n HCr>u.g.b<rkoUck",·. d.>.< zunichs, .. nm.1 S"hu,z unler dem Titel 
-W,nde ... blan- g~such, hJl.lSI ,ber "dur/ICh ZUr Zell Ji. Fr,gt ""chllg<r. wIe m,n (lnonll.1I möglichst 
"'.nlg geschoren .1IS drrsem Nlmensklmpfh.rlu skomml. Einzelh",.n zu Jtm K"nillkt I,"Jen "ch tn' 

-W""de"bl>l(. vom J,nulr '9&5. S. I) . 
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1-1 5. Schluß 

Mit ihrer unbekümmenen Formlosigkeit komr:asüen die alternaove Ökonomie der 
Bundesrepublik w zentralen Ordnungsfiguren der offiziellen Gesellschaft. Deren 
Selbstverständnis gründet sich noch weitgehend auf dem nicht rechcnschaftspflich­
ngen Minderheitengenu(~ am produktiven Eigentum und auf der Zuteilung gesell­
schatrlicher Anerkennung über formalen Arbeitsstaws; auftretende Kontlikte wer­
den den Beteiligten durch eine Vielzahl jUstiZIeller, jedenfalls professioneller Ein­
richtungen entzogen. Gegentiber dem Formendruck der Umgebung erweist sich die 
alternative Kultur als erstaunlich widemandsf"ähig. Sie sollte die Chance der Fonn ­
losigkeit gut nutzen . Das Isr das elgenrliche Anliegen der vorgetragenen Überlegun­
gen. Die {onovationskraft der alternativen Ökonomie Isr bedeutend Stärker als es ihr 
beschäfugungspolirischer Beicrag zur Milderung der ArbeitslOSigkeit je wird sein 

können. Die neu entstandenen autonomen Felder verweigern sich den Formen- und 
Erwan:ungsSlrukturen der Gesellschaft mit einer In der Bundesrepublik neuartigen 
Entschlossenheit. Sie praktizieren ein Sliick Neue Welt innerhalb der fortexistieren­
den Rechts- und Winschahsordnung. Ihre gegenkulturelle Entwicklungsarbeit birgt 
die Möglichkeit weitreichender Veränderungen, für die Altemativen wie für die 

Ge5ellschaft. Aber, um dies zu verwirklichen und zu erhalten, muß man in guter 
form sein . 

Wolfgang Schluchter 

Entscheidung fur den sozialen Rechtsstaat 
Hermann Heller und die staaLStheoretische Diskussion in der 
Weimarer Republik 

Hermann HeBer gehört zum kJeinell Kreis derer, die schon in der Weimarer Repu­
blik die Basis für eine empirische und praxisorientierte Staatstheorie legten. Den­
noch bleiben seine Werke heute in der Regel unberücksichtigt. Der Autor weist 
nach. daß sich in Hellers Werk eine Argumentation entdecken läßt, mit der nicht 
nur theoretisch eine Alternative zu Naturrecht, Rechtspositivismus und Marxismus 
formuliert ist, sondern mit der auch politisch die Entscheidung für den sozialen 
Rechtsstaat begründet werden kann. Da diese Argumentation in Hellers Schrift nicht 
offen zu Tage tntt, erschließt sich die Bedeutung vieler Gedanken Hellers erst daon, 
wenn sie an denen seiner Konkurrenten gespiegelt werden. Der Autor analysierte 
deshalb Hellers Werk vor dem Hintergrund der staaLStheoretischen Diskussion in 
der Weimarer Republik. 
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